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An die Eltern 
unserer Kinder, die ab Herbst 2012 
den Kindergarten besuchen könnten 
 

 
Unterseen, 09. Januar 2012  
 
 
Information zur Entwicklung des Kindergartenwesens in der Gemeinde Unterseen 
 
 
Sehr geehrte Eltern 
 
Wie Sie vielleicht bereits aus den Medien wissen, erfährt das Kindergartenwesen im Kanton Bern in den 
nächsten Jahren wesentliche Änderungen. Neu wird ab August 2013 der Besuch des Kindergartens für 
alle Kinder, die das 4. Altersjahr vollendet haben, obligatorisch. Obwohl auch künftig begründete Aus-
nahmen durch die Schulleitung bewilligt werden können, müssen wir deshalb mehr Kindergartenplätze 
als bisher bereitstellen können.  
 
Der Gemeinderat hat eine Spezialkommission beauftragt, angemessene Lösungen zu suchen und ent-
sprechende Planungsideen vorzulegen. Ziel dieser Bemühungen ist es, per 1. August 2013 genügend 
Plätze für alle Kindergartenkinder anbieten zu können. Die Stimmberechtigten werden vermutlich noch 
in diesem Jahr an der Gemeindeversammlung oder an der Urne über allfällige Kreditbegehren zu befin-
den haben.  
 
Ein Wechsel zum System „Basisstufe“ ist für unsere Schule aus personellen, baulichen und finanziellen 
Gründen kurz- und mittelfristig keine Option. 
 
Für den Kindergartenbesuch im Schuljahr 2012/13 hat dies alles jedoch noch keinerlei Einfluss. Es gelten 
die bisherigen gesetzlichen Grundlagen des Kantons und der Gemeinde Unterseen. Wir laden Sie ein, 
Ihr Kind mit den beiliegenden Anmeldungen für den Kindergartenbesuch im Schuljahr 2012/13 anzumel-
den. Alle Unterlagen finden Sie auch auf der Homepage der Schule Unterseen. 
 
Im Verlauf des Jahres werden Sie weitere Informationen zur baulichen und strukturellen Entwicklung un-
serer Kindergärten erhalten. 
 
 

Freundliche Grüsse 
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